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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden
Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Tastungen, Wehnde,

 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Amtliche Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden

Berlingerode

Amtliche Bekanntmachung

Bauleitplanung der Gemeinde Berlingerode 
Bebauungsplan Nr. 8 „Bleckenröder Berg“ 
Verfahren gemäß § 13b BauGB

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 
Satz 2 BauGB und der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB

(1) Der Gemeinderat der Gemeinde Berlingerode hat am 18.06.2019 ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V. m. § 13b BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 8 „Bleckenröder Berg“ beschlossen.
(2) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der nachfolgenden 
Übersichtskarte zu entnehmen und umfasst das Flurstück 81/17 sowie 
einen Teil des Flurstückes 81/30 in der Gemarkung Berlingerode, Flur 2. 
Das Plangebiet befindet sich angrenzend an den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Dettenswiese“. Die Straße Bleckenröder Berg wird 
weitergeführt, so dass hier eine Überplanung erfolgt.
(3) Ziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Allgemeinen 
Wohngebietes im Sinne des § 4 BauNVO für die städtebauliche Entwick-
lung von einer den Bestand (Wohnbebauung - BP Dettenswiese) ergän-
zenden Bebauung am Ortsrand. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich 
jedoch nicht als Baufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im 
Zuge der Berichtigung angepasst.
Das Verfahren wird gemäß § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbe-
reichsflächen in das beschleunigte Verfahren) durchgeführt.
(4) Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
(5) Gemäß § 13b BauGB i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit und Behörden gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen. Der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme gemäß 
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB gegeben.
(6) Gemäß § 13b BauGB i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. 13 Abs. 
3 Satz 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass von der Umweltprüfung 
nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgese-
hen wird. Das Verfahren ist auch zulässig, da durch den Bebauungsplan 
kein Vorhaben vorbereitet wird, dass einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt.
(7) In Ausführung des § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB (Beteiligung der 
Öffentlichkeit) i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB liegen die Planunterlagen (Plan-
zeichnung und Begründung sowie die Berichtigung des FNP) in der Zeit

vom 12. Oktober 2020 bis 27. November 2020
In der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg / Eichsfeld, Hauptstraße 17, 
37339 Teistungen, im Bauamt Zimmer 306, während der Sprechzeiten* 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zu dem 
Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen.

Sprechzeiten*:

Mo - Mi.: 9.00 - 12.00 Uhr
Di.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 15.30 Uhr
Mi.: geschlossen

Do.: 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 17.30 Uhr
Fr.: 9.00 - 12.00 Uhr
Sowie nach terminlicher Vereinbarung.

Hinweis:
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gelten bezüglich der öffentlichen 
Sprechzeiten der Verwaltung zur Einsichtnahme in die Bauleitplanung 
Einschränkungen.
Um den notwendigen Abstand zwischen Personen wahren zu können, 
bitten wir interessierte Bürger vor dem Zutritt vorab unter Tel.: 036071 
84615 einen Termin zu vereinbaren. Im Eingangsbereich füllen die Besu-
cher dann einen kurzen Fragebogen mit vier Fragen aus. Der Fragebo-
gen kann auch vorab auf der Internetseite unter www.lindenberg-eichs-
feld.de heruntergeladen, ausgedruckt und bereits ausgefüllt mitgebracht 
werden.
Es besteht Maskenpflicht.
Wann eine Rückkehr zum normalen Verwaltungsbetrieb wieder möglich 
sein wird, ist aufgrund der aktuellen Situation noch nicht abschätzbar.
Die Auslegungsfrist wurde um 2 Wochen verlängert.

(8) Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden kön-
nen und das nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
(9) Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB sind die Planunterlagen zusätzlich in das 
Internet einzustellen und können auf der Homepage der Verwaltungsge-
meinschaft Lindenberg/Eichsfeld unter https://www.lindenberg-eichsfeld.
de unter der Rubrik „Aktuelles“ eingesehen werden.

Dr. Bertram
Bürgermeister

 
Bereich der  
geplanten 
Berichtigung 

Auszug genehmigter Flächennutzungsplan der Gemeinde Berlingerode 
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Ferna

4. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die  
öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Ferna vom 01.05.2005

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277, 278) i. V. m. § 21 b Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Kommunal-
abgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. September 2000 (GVBl. S. 301) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) erlässt die Gemeinde Ferna folgende 
Satzungsänderung:

Artikel 1
Änderungen, Ergänzungen, Neufassungen

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen
Nach § 1 wird folgender Satz eingefügt:

Die Satzung findet ausschließlich Anwendung auf Straßenausbaumaß-
nahmen, deren sachliche Beitragspflichten bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2018 entstanden sind.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 4. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft.

Ferna, den 04.08.2020
Erich Oberkersch
Bürgermeister Gemeinde Ferna   Siegel

Tastungen

Gemeinde Tastungen

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tastungen für das 
Haushaltsjahr 2020

II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk
1. Mit Beschluss vom 01.09.2020, Nr. 19/2020, hat der Gemeinderat 

der Gemeinde Tastungen die Nachtragshaushaltssatzung mit ihren 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 07.09.2020 die 
Nachtragshaushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushalts-
jahr 2020 bestätigt.

III. Auslegungshinweis
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 
ThürKO in der Zeit vom

02.10.2020 bis zum 23.10.2020
während der üblichen Öffnungszeiten oder nach Terminabsprache in der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 
Teistungen, Kämmerei, Zimmer 103, öffentlich aus.
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 Thür-
KO zur Einsichtnahme aus.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tastungen für das Haushaltsjahr 2020
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.06.2020 (GVBl. S. 277,278), erlässt die Gemeinde Tastungen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes
einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher auf nunmehr
a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen 22.600 € 10.400 € 222.400 € 234.600 €
die Ausgaben 61.900 € 49.700 € 222.400 € 234.600 €

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 15.100 € 19.100 € 36.000 € 32.000 €
die Ausgaben 13.100 € 17.100 € 36.000 € 32.000 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird nicht geändert.

§ 4
Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Nachtragshaushaltsplan wird auf 39.100 € festgesetzt.

§ 6
Der Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Tastungen, den 09.09.2020
gez. Nolte
Bürgermeister
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